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§ 34 MedienG
Urteilsveröffentlichung

 MedienG - Mediengesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 04.01.2024

1. (1)Im Strafurteil wegen eines Medieninhaltsdelikts ist auf Antrag des Anklägers auf die Veröffentlichung der Teile

des Urteils zu erkennen, deren Mitteilung zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über die strafbare Handlung und

ihre Aburteilung erforderlich ist. Die zu veröffentlichenden Teile des Urteils sind im Urteilsspruch anzuführen.

Hiebei kann das Gericht, soweit dies zur leichteren Verständlichkeit des Urteilsinhalts oder zur Beschränkung des

Umfangs der Veröffentlichung geboten erscheint, den Wortlaut von Teilen des Urteils durch eine gedrängte

Darstellung ersetzen.

2. (2)Bei einer Verleumdung, einer strafbaren Handlung gegen die Ehre oder wenn eine andere mit Strafe bedrohte

Handlung Umstände oder Tatsachen des Privat- oder Familienlebens betrifft, darf auf Urteilsveröffentlichung nur

mit Zustimmung des Opfers erkannt werden, auch wenn zur Verfolgung der strafbaren Handlung eine

Ermächtigung nicht erforderlich oder bereits erteilt worden ist.

3. (3)Auf Antrag des Anklägers oder des zur Anklage Berechtigten ist auf Urteilsveröffentlichung in einem

selbständigen Verfahren zu erkennen, wenn in einem Medium der objektive Tatbestand einer strafbaren

Handlung hergestellt worden ist und die Verfolgung einer bestimmten Person nicht durchführbar ist, nicht

beantragt oder nicht aufrechterhalten wird oder die Verurteilung aus Gründen nicht möglich ist, die eine

Bestrafung ausschließen, etwa weil die Strafbarkeit der Tat verjährt ist. § 33 Abs. 2 zweiter Satz ist anzuwenden.

4. (3a)Die Urteilsveröffentlichung ist unzulässig, wenn es sich um die Wiedergabe der Äußerung eines Dritten im

Sinn des § 6 Abs. 2 Z 4 gehandelt hat.

5. (4)Ist das Medieninhaltsdelikt in einem periodischen Medium begangen worden, so hat die

Urteilsveröffentlichung in diesem Medium in sinngemäßer Anwendung des § 13 zu erfolgen, wobei die

Veröffentlichungsfrist beginnt, sobald das Urteil in Rechtskraft erwachsen und zugestellt worden ist. Für die

Durchsetzung gilt § 20 sinngemäß.

6. (5)Auf Veröffentlichung in einem anderen periodischen Medium ist zu erkennen, wenn das periodische Medium,

in dem das Medieninhaltsdelikt begangen worden ist, nicht mehr besteht oder wenn das Medieninhaltsdelikt in

einem anderen als einem periodischen oder in einem ausländischen Medium begangen worden ist. Die Kosten

einer solchen Urteilsveröffentlichung gehören zu den Kosten des Strafverfahrens. Hinsichtlich der Durchsetzung

gilt § 46.

7. (6)Wird auf Urteilsveröffentlichung im selbständigen Verfahren erkannt, so treffen die Kosten des Verfahrens den

Medieninhaber.

In Kraft seit 31.12.2023 bis 31.12.9999
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